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Kopieren von urheberrechtlich geschützten Medien 

1 Grundlagen 
Die Kirchgemeinde sorgt für die Einhaltung der geltenden Gesetzte betreffend Urheberrecht. 

2 Regelung für die Kirchgemeinde Goldach 
Für die Kirchgemeinde gilt folgende Regelung: 

2.1 Grundsatz 
Urheberrechtliche Produkte dürfen nur gemäss den entsprechenden Gesetzten und den vertraglichen 
Abmachungen mir dem Eigentümer der Urheberrechte kopiert werden. 
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, freiwilligen Helferinnen und Helfern der evangelischen 
Kirchgemeinde Goldach ist es untersagt, urheberrechtlich geschützten Medien für kirchliche oder andere 
Verwendungszwecke zu kopieren. 

2.2 Computerprogramme 
Das Kopieren von Computerprogrammen, die von der Kirchgemeinde erworben wurden ist strengstens 
untersagt.  Als Ausnahme gilt, sofern durch die Lizenzverträge eindeutig geregelt, die Verwendung auf 
einem zweiten PC zum Privatgebrauch. 
Das Kopieren von jeglichen Computerprogrammen Dritter auf die PC’s der Kirchgemeinde ist strengstens 
untersagt und kann zu einer fristlosen Kündigung führen. 

2.3 Datenträger wie z.B. CD’s und DVD’s 
Das Kopieren von urheberrechtlich geschützten elektronischen Datenträger wie z.B. CD’s und DVD’s, ist 
strengstens untersagt. 
Datenträger mit Inhalten deren Urheberrechte der Kirchgemeinde gehören dürfen kopiert werden.  Darunter 
fallen z.B. CD’s mit Fotos die durch Mitarbeiter der Kirchgemeinde gemacht wurden. 

2.4 Musik 
Noten für den Chor oder für kirchliche Anlässe müssen zwingend käuflich erworben werden.  Das 
unberechtigte Kopieren ist strengstens untersagt. 
Das Abspielen von Musik an Anlässen unterliegt den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften. 

2.5 Dokumente 
Das Vervielfältigen oder Kopieren von urheberrechtlich geschützten Dokumenten für den Gebrauch in der 
Kirchgemeinde ist untersagt.  Einzelne Kopien für den ausschliesslich persönlichen Gebrauch dürfen 
entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen gemacht werden. 

Goldach, 30. Juli 2007 Im Namen der Kirchenvorsteherschaft 
 Der Präsident: Ruedi H. Egger 
 Der Verwalter: Daniel Gerster 


